
SCHUTZSTATUS

Registrierung

Zuweisung

Verteilung

Asylantrag

Ausweis

Erfassung

Prüfung

Anhörung

Entscheidung

Asylbewerber/in

Registrierung nach Einreise

Verweis in nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung

ggf. Verlegung in anderes Bundesland  (Verteilung  
nach Quotensystem „Königsteiner Schlüssel“)

persönlicher Asylantrag beim Bundesamt für  
Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Bewerber/in erhält Ausweis für vorüber gehenden  
Aufenthalt

Bundesamt legt Akte an, Bewerber/in wird erfasst  
(u.a. Foto und Fingerabdrücke)

Welches EU-Land ist für Bewerber/in zuständig?  
(„Dublin-Verfahren“ – abh. v. Ersteinreiseland in die EU)

Wenn Deutschland zuständig ist: persönliche  
Anhörung zu Fluchtgründen und Lebensumständen

Entscheidung des BAMF

Asylsuchende

BESCHÄFTIGUNGABLAUF

Wann sprechen wir über wen?
Das Asylverfahren und die verschiedenen Schutzstatus im Überblick

Positiver Bescheid Aufenthalts- 
erlaubnis 

Personen mit Aufenthaltstitel,  
Schutzberechtigte

 Anerkannte Flüchtlinge
 Asylberechtigte
 Subsidiär Schutzberechtigte
 Personen mit nationalem Abschiebeverbot

Beschäftigung uneingeschränkt  
möglich

Personen ohne Aufenthaltstitel

 Ablehnung des Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“
 vollziehbar Ausreisepflichtige

Keine Beschäftigung möglich

Quellen: eigene Darstellung auf Grundlage der dpa und der Bundesregierungwww.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de Stand: Juli 2024©
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In den ersten 3 Monaten nach der Einreise: 

Beschäftigungsverbot

Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtung:

Eine Beschäftigung ist nach  
6 Monaten möglich.

Unterbringung außerhalb der  
Erstaufnahme einrichtung:

Eine Beschäftigung ist nach  
3 Monaten möglich.

Ausnahme: Für Geflüchtete aus 
 sicheren Herkunftsstaaten gilt ein 
generelles Beschäftigungsverbot.

Voraussetzung für die Aufnahme  
einer Beschäftigung ist eine  
Beschäftigungserlaubnis.

Personen ohne Aufenthaltstitel

 Geduldete
Duldung

Negativer Bescheid

Ankunfts- 
nachweis

WICHTIG: Geflüchtete aus der Ukraine, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG (vorübergehender Schutz) erhalten,  
müssen kein Asylverfahren durchlaufen und können unmittelbar nach der Antragstellung eine Beschäftigung aufnehmen.

Aufenthalts- 
gestattung


